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Wir bieten hochwertige Lösungen für die Versorgung von Patienten mit chronischem 
Nierenversagen. Unsere innovativen Produkte und Therapien setzen in der 
Dialysebehandlung Maßstäbe. 

Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur 

 



Unsere Produkte und Dienstleistungen 
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•



Wesentliche Absatzmärkte und Wettbewerbsposition 

Beschaffung und Produktion 
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•



Strategische Kernkompetenzen  



Weltweites Effizienzprogramm 



Umsatzerlöse 

Operatives

Operative

Verbleibendes EBIT (Nicht-IFRS-Kennzahl) 



Wachstum des Konzernergebnisses zu konstanten Wechselkursen (Nicht-IFRS-
Kennzahl) 

Wachstum des Ergebnisses je Aktie zu konstanten Wechselkursen (Nicht-IFRS-
Kennzahl) 

Investitionen in Sachanlagen 

Cash Flow-bezogene Steuerungsgrößen 

Netto-Verschuldungsgrad (Nicht-IFRS-Kennzahl) 



Rendite auf das investierte Kapital (Nicht-IFRS-Kennzahl) 

Information zu konstanten Wechselkursen (Nicht-IFRS-Kennzahl) 



 

Weltweite Forschungs- und Entwicklungsstrategie 

Innovationen 2018  

Einführung eines neuen Hämodialysegeräts 

Innovative Produkte für die Heimdialyse   

Forschung auf dem Gebiet der regenerativen Medizin 



Ventures 

F&E-Ressourcen 





Qualitätsmanagement an unseren Produktionsstandorten 

Qualitätsmanagement in unseren Dialysezentren 

Qualitätsbasierte Vergütung 



Der Dialysemarkt ist ein nachhaltiger Wachstumsmarkt. Der Bedarf an Produkten und 
Dienstleistungen für nierenkranke Menschen steigt kontinuierlich. 

Gesamtwirtschaftliches Umfeld 

Branchenbezogenes Umfeld 
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Wesentliche Ereignisse 

Veräußerungen im Versorgungsmanagement 

Strategische Beteiligungen 

Im zweiten Quartal 2018 haben Fresenius Medical Care und das US-amerikanische 
Medizinunternehmen Humacyte, Inc. eine strategische globale Partnerschaft und eine 19-prozentige



 

Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf 









Ertragslage der FMC-AG & Co. KGaA 





Finanzlage der FMC-AG & Co. KGaA 

-912.059 793.292

davon Veränderungen bei Forderungen gegen / Verb indlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 730.646 -532.714
davon Veränderung der Steuerrückstellungen / sonstigen Rückstellungen -16.085 191.377
davon Veränderung der sonstigen betrieb lichen Aktiva / sonstigen betrieb lichen Passiva -21.199 24.156

-123.016 -314.282

34.127 -418.151

davon Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 43.508 42.233
davon Erwerb eigener Anteile -37.214 -57.925
davon Dividendenzahlungen -324.838 -293.973
davon Netto-Einzahlungen aus der Aufnahme  und der Tilgung von Finanzkrediten 745.606 687.859
davon Netto-Auszahlungen aus der Tilgung und der Aufnahme von Darlehen gegenüber verbundenen Unternehm -130.065 -124.058

g g g g g g
Sachanlagen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und für Kapitaleinzahlungen in 
Tochterunternehmen 

g g g ( g ) g
(Zuschreibungen) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen, 
Finanzanlagen, Darlehen und Forderungen an verbundene Unternehmen

g g g g
und Unternehmen, 
mit denen ein Beteligungsverhältnis besteht
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Vermögenslage der FMC-AG & Co. KGaA 

Gesamtaussage der Unternehmensleitung 



Der Prognosebericht beschreibt die voraussichtliche Entwicklung von Fresenius Medical Care 
im Geschäftsjahr 2019. Alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannten Ereignisse, die 
unsere Geschäftsentwicklung in 2019 beeinflussen könnten, sind berücksichtigt. 
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Umsatzerlöse 

Ertragslage 



Investitionen in Sachanlagen sowie Akquisitionen und Beteiligungen 

Liquidität 

Rentabilität 

Dividende 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 











Fresenius Medical Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen und damit naturgemäß Risiken 
im Zusammenhang mit seinem unternehmerischen Handeln ausgesetzt. Chancen, die sich für 
unser Geschäft ergeben, können wir nur dann nutzen, wenn wir auch bereit sind, gewisse 
Risiken einzugehen. Unsere umfangreichen Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung bilden 
eine gute Basis, um sowohl Risiken als auch Chancen zu erkennen und einzuschätzen. 

Risikomanagementsystem 



Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem bezogen auf den 
Konzernrechnungslegungsprozess 





Risiken
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Chancenmanagementsystem 

Chancen 
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Fresenius Medical Care ist in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
organisiert.  



•

•



•

•

•

•

•









I. Erfolgsunabhängige Vergütung 

II. Erfolgsbezogene Vergütung 
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III. Gesamtvergütung 

IV. Zusagen an Mitglieder des Vorstands für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit 





V. Sonstiges 



VI. Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand 

VII. Tabellen zum Wert der gewährten Zuwendungen und zum Zufluss



3 Jahre Laufzeit / 3 Jahre Wartezeit 

4 Jahre Laufzeit / 4 Jahre Wartezeit 

3 Jahre Laufzeit / 3 Jahre Wartezeit 

4 Jahre Laufzeit / 4 Jahre Wartezeit 



3 Jahre Laufzeit / 3 Jahre Wartezeit 

4 Jahre Laufzeit / 4 Jahre Wartezeit 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 

An die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Hof an der Saale 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Hof an der Saale, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-



 

  
 

APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß 
Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen 
nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

Die Werthaltigkeit der Finanzanlagen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den An-
hang Textziffer 2. Angaben zur Höhe und Zusammensetzung der Finanzanlagen finden sich im 
Anhang unter Textziffer 5. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Im Jahresabschluss der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2018 
werden unter den Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 
EUR 10.696,2 Mio und Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 
EUR 230,1 Mio ausgewiesen. Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme beläuft sich 
auf insgesamt 93 % und hat somit einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögenslage der 
Gesellschaft. 

Finanzanlagen als Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss mit ihren Anschaffungskosten zu bilanzieren. Sofern der beizulegende Wert 
am Abschlussstichtag unter die Anschaffungskosten gesunken ist, muss im Falle einer 
voraussichtlich dauernden Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenom-
men werden. Sofern die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung entfallen sind, hat 
eine Zuschreibung auf die Anschaffungskosten zu erfolgen. 



 

 

Den beizulegenden Wert der Anteile an verbundenen Unternehmen ermittelt die Gesellschaft 
mithilfe des Discounted-Cashflow-Verfahrens. Für Ausleihungen wird analog auf das Discoun-
ted-Cashflow-Verfahren zurückgegriffen. 

Aufgrund dauerhaft gesunkener Ertragsaussichten verbundener Unternehmen hat die 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA im Geschäftsjahr Abschreibungen auf Finanzanlagen 
in Höhe von EUR 28,8 Mio vorgenommen. Diesen Abschreibungen standen Wertaufholungen 
in Höhe von EUR 3,0 Mio gegenüber. 

Die Werthaltigkeitsbeurteilung der Finanzanlagen sowie die Berechnung des beizulegenden 
Werts nach dem Discounted-Cashflow Verfahren sind komplex und hängen wesentlich von 
den Einschätzungen der künftigen Geschäftsentwicklung, dem zur Diskontierung der künfti-
gen Zahlungsmittelzuflüsse verwendeten Zinssatz und weiteren Schätzgrößen ab. Diese 
Annahmen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet. Es besteht das Risiko für den 
Jahresabschuss, dass die Finanzanlagen unzutreffend bewertet sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Wir haben uns intensiv mit der Vorgehensweise der Gesellschaft zur Bestimmung von 
Abschreibungsbedarf auseinander gesetzt und anhand der im Rahmen unserer Prüfung 
gewonnenen Informationen eingeschätzt, ob Anhaltspunkte für von der Gesellschaft nicht 
identifizierten Abschreibungs- oder Werthaufholungsbedarf bestehen. 

Bezüglich des Bewertungsmodells haben wir zur Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit 
die Berechnung der Gesellschaft auf Basis risikoorientiert ausgewählter Elemente nachvoll-
zogen. Wir haben die wesentlichen wertbestimmenden Annahmen und Parameter, die dem 
Diskontierungssatz zugrunde liegen, unter Rückgriff auf externe Marktdaten und -ein-
schätzungen beurteilt. 

Darüber hinaus haben wir beurteilt, ob die erwarteten Zahlungsströme auf sachgerechten und 
vertretbaren Annahmen beruhen. Hierzu haben wir uns diese Annahmen von den Planungs-
verantwortlichen erläutern lassen. Mangels externer Branchenstudien für die relevanten 
Märkte führt die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA eigene Marktanalysen durch. Die 
Angemessenheit der langfristigen Wachstumsraten haben wir mithilfe dieser Marktanalysen 
beurteilt. 

Wir haben uns von der bisherigen Prognosegüte der Gesellschaft überzeugt, indem wir Pla-
nungen der Vergangenheit mit den tatsächlichen jährlichen Ergebnissen verglichen und Ab-
weichungen analysiert haben. Wir haben insbesondere für die Finanzanlagen mit einer ten-
denziell geringen Überdeckung eigene Sensitivitätsanalysen durchgeführt, um die 
Auswirkungen der Veränderung einzelner Annahmen und Parameter zu simulieren. 

Abschließend haben wir die ermittelten Bewertungsergebnisse mit der Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA diskutiert und die daraus abgeleitete buchhalterische Erfassung der 
Bewertungsergebnisse nachvollzogen. 



 

  

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA verwendete Vorgehen (einschließlich 
Bewertungsmodell) zur Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlagen ist sachgerecht. Die 
Annahmen, Parameter und Einschätzungen der Gesellschaft sind insgesamt angemessen. 

 

Die Bewertung der Steuerrückstellungen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den An-
hang Textziffer 2. Angaben zu den Steuerrückstellungen und zu den Ertragsteuern finden sich 
in den Textziffern 11 und 23 des Anhangs. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist Organträgerin des deutschen Organkreises. 
Für ertragsteuerliche Zwecke wird ihr das gesamte Einkommen ihrer deutschen Organgesell-
schaften zugerechnet. Für laufende Steuern und Beträge für steuerliche Betriebsprüfungen 
werden zum 31. Dezember 2018 EUR 66,0 Mio passiviert. 

Die Anwendung der Steuervorschriften ist komplex und mit Risiken verbunden. Die Ermittlung 
der Steuerrückstellungen erfordert, dass die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Ermes-
sen bei der Beurteilung von Steuersachverhalten ausübt und Schätzungen bezüglich der 
steuerlichen Risiken vornimmt. 

Es besteht das Risiko für den Jahresabschluss, dass die Steuerrückstellungen über- oder 
unterdotiert sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Bei der Beurteilung der von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erstellten Steuerbe-
rechnung sowie der vorgenommenen Risikoeinschätzung haben wir unsere Steuerspezialisten 
in das Prüfungsteam eingebunden. 



 

 
 

Wir haben die von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA getroffenen Annahmen zur 
Ermittlung der Steuerrückstellungen auf der Grundlage unserer Kenntnisse und Erfahrungen 
über die derzeitige Anwendung der einschlägigen Rechtsvorschriften durch Behörden und 
Gerichte beurteilt und die Berechnung der Steuerrückstellungen auf rechnerische Richtigkeit 
überprüft. In Gesprächen mit Mitarbeitern der Steuerbereiche des Konzerns haben wir uns ein 
Verständnis über bestehende steuerliche Risiken verschafft. Zudem haben wir die Korrespon-
denz mit den zuständigen Steuerbehörden ausgewertet. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Berechnung und die zugrunde liegenden Annahmen der Fresenius Medical Care AG & 
Co. KGaA zur Ermittlung der Steuerrückstellungen sind sachgerecht. 

 

Die Bewertung der Rückstellung im Zusammenhang mit Foreign Corrupt Practices Act-
Untersuchungen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den 
Anhang Textziffer 2. Angaben zur Rückstellungshöhe findet sich in der Textziffer 11 des 
Anhangs. Erläuterungen zum Verfahren und den Untersuchungen finden sich im Lagebericht 
im Abschnitt „Risiko- und Chancenbericht – Risiko- und Chancenmanagement“. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Teile des Geschäfts der Gesellschaft sind durch den Wettbewerb um Aufträge bei Kunden 
gekennzeichnet, die unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu staatlichen Stellen haben. Diese 
Art von Geschäften und die in der Regel damit einhergehenden Ausschreibungsverfahren 
bergen das Risiko der Nichteinhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Darüber hinaus operiert 
die Gesellschaft in einer Reihe von Ländern, bei denen der Einsatz von externen Handelsver-
tretern zur üblichen Geschäftspraxis zählt. 

Die Gesellschaft hat seit dem Jahr 2012 bestimmte Mitteilungen erhalten, die das Vorliegen 
von Verhaltensweisen in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten behaupten, die gegen 
den U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oder andere Anti-Korruptionsgesetze verstoßen 
könnten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft führte durch sein Audit and Corporate Governance 
Committee unter Mitwirkung von unabhängigen Anwälten Untersuchungen durch. In einem 
fortwährenden Dialog hat die Gesellschaft die Securities and Exchange Commission sowie 
das United States Department of Justice (zusammen und synonym die „Regierung“) über 
diese Untersuchungen informiert. Die Regierung führte ebenfalls eigene Untersuchungen 
durch. Im Laufe dieses Dialoges hat die Gesellschaft Verhalten ermittelt und an die Behörden 
berichtet, welches zur Folge hatte, dass die Regierung, im Grundsatz im Zusammenhang mit 
Verhalten im Produktgeschäft der Gesellschaft in einer beschränkten Anzahl von Ländern 
außerhalb der Vereinigten Staaten, die Verhängung von Geldstrafen und andere Abhilfemaß-
nahmen gegen die Gesellschaft sowie die Herausgabe von damit verbundenen Gewinnen 
anstrebt. 



 

 
 

Die Gesellschaft erzielte eine grundsätzliche Einigung mit den Regierungsbehörden, welche 
die Regelungen enthält, die als notwendig für einen Vergleich erachtet wurden. 

Die Gesellschaft hat Rückstellungen in Höhe von EUR 176,6 Mio in 2017 und EUR 77,2 Mio in 
2018 gebildet. Diese Beträge erfassen Kostenschätzungen hinsichtlich Forderungen der 
Regierung auf Gewinnabschöpfung, Geldstrafen, bestimmte Rechtskosten und weitere damit 
zusammenhängende Kosten, hinsichtlich derer davon ausgegangen wird, dass sie zur voll-
ständigen und abschließenden Beilegung, sei es im Wege eines Prozesses oder einer ver-
gleichsweisen Einigung, der Forderungen und Fragestellungen, die sich aus der Untersuchung 
ergeben, erforderlich werden. 

Die Erhöhung der Rückstellung, die in 2018 gebucht wurde, berücksichtigte vorläufige Ver-
ständigungen mit der Regierung über die finanziellen Bedingungen einer potenziellen Eini-
gung. Nach dieser Erhöhung, welche entstandene und erwartete Rechtskosten und andere 
Kosten berücksichtigt, beträgt die Rückstellung zum 31. Dezember 2018 insgesamt 
EUR 224,0 Mio. 

Die Bewertung dieser Rückstellung beruht auf ermessensabhängigen Einschätzungen der 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Es besteht das Risiko für den Jahresabschluss, dass 
die für diesen Sachverhalt gebildete Rückstellung über- oder unterdotiert ist. 

Zusätzlich besteht das Risiko, dass die erforderlichen Anhangangaben nicht sachgerecht sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Über die Ergebnisse der internen Untersuchungen sowie den Verlauf der Termine mit der 
Regierung haben wir uns in regelmäßigen Abständen informieren lassen. Hierzu haben wir im 
Wesentlichen Mandantenvertreter aus den Bereichen Global Legal und Global Compliance 
befragt und Auskünfte bei den Anwälten, die die Untersuchung für die Gesellschaft durchge-
führt haben, eingeholt. Auch hat uns die Gesellschaft den aktuellen Sachstand schriftlich be-
stätigt. 

Darüber hinaus haben wir Gespräche mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, dem Vorsit-
zenden des Audit and Corporate Governance Committees, Mitgliedern des Vorstands sowie 
Ansprechpartnern aus den Bereichen Corporate Accounting, Global Compliance und Global 
Legal geführt. Den Schriftverkehr mit relevanten Behörden haben wir unter Einbindung exter-
ner Rechtsanwälte ausgewertet sowie zugrunde liegende Dokumente und Protokolle gewür-
digt. 

Auf Basis dieser Informationen insgesamt haben wir die von der Fresenius Medical Care AG & 
Co. KGaA getroffenen Annahmen zur Ermittlung der Rückstellung beurteilt und die Berech-
nung der Rückstellung auf rechnerische Richtigkeit überprüft. 

Ferner haben wir die Sachgerechtheit der bezüglich des Sachverhalts gemachten Anhangan-
gaben beurteilt. 



 

 
 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Berechnung der Höhe der Rückstellung ist zutreffend erfolgt und die dieser Berechnung 
zugrunde liegenden Annahmen der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA sind angemessen. 

Die erforderlichen Anhangangaben sind sachgerecht. 

Sonstige Informationen 

Der gesetzliche Vertreter ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen den Jahresabschluss 2018, mit Ausnahme des geprüften Jahresab-
schlusses und Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-
tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

– wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der 
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 



 

 
 

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 



 

 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom gesetzlichen Vertreter 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom 
gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen 



 

  
 

werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 als Jahresabschlussprüfer gewählt. 
Wir wurden am 30. November 2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen 
seit dem Börsengang der Fresenius Medical Care AG als Rechtsvorgängerin der Fresenius 
Medical Care AG & Co. KGaA im Jahr 1996 als Jahresabschlussprüfer der Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen. 



 

 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Alexander Bock. 

  

Frankfurt am Main, den 19. Februar 2019   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Bock 
Wirtschaftsprüfer 

Kast 
Wirtschaftsprüfer 

 



  
  

 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 
Hof an der Saale  
 
Versicherung der gesetzlichen Vertreter  
 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der 
Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 
wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der 
Gesellschaft beschrieben sind. 
 
 
 
Hof an der Saale, 19. Februar 2019 
 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
 
Vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin 
Fresenius Medical Care Management AG 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 

gez. R. Powell gez. M. Brosnan gez. Dr. K. Mazur-Hofsaess 

gez. Dr. O. 
Schermeier 

gez. W. Valle gez. K. Wanzek  gez. H. de Wit 
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Bericht des Aufsichtsrats 
der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

für das Geschäftsjahr 2018 

Das vergangene Geschäftsjahr war für Fresenius Medical Care ein herausforderndes 
Jahr, in dem mehrere Entwicklungen einen negativen Einfluss auf die Geschäftser-
gebnisse hatten und die Geschäftsentwicklungen hinter den Erwartungen des Un-
ternehmens zurückgeblieben sind. Dazu gehörten die insgesamt gegenüber den Er-
wartungen schwächere Geschäftsentwicklung von Gesundheitsdienstleistungen in 
Nordamerika und schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen in bestimmten 
Schwellenländern. Dies hatte zur Folge, dass – trotz wiederum guter Ergebnisse – 
das im vorangegangenen Geschäftsjahr 2017 erzielte Rekordgeschäftsergebnis 
nicht wie geplant noch einmal übertroffen werden konnte. Fresenius Medical Care 
hat bereits geeignete Maßnahmen zur Förderung eines weiteren nachhaltigen, pro-
fitablen Wachstums des Unternehmens identifiziert und mit der Umsetzung begon-
nen. Hierzu gehören auch diverse Investitionen, wie etwa der Ausbau der Infra-
struktur für die Heimdialyse in den USA, der im Zuge der Übernahme von NxStage 
Medical, Inc. möglich wird, sowie weitere Investitionen in zukünftige Wachstums-
märkte im Produkt- wie im Servicegeschäft, beispielsweise in China. 

Wesentliche Vorgänge, die die Organisation und Zusammensetzung des Vorstands 
der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Fresenius Medical Care Management 
AG, (nachfolgend der „Vorstand“) oder des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care 
AG & Co. KGaA (nachfolgend die „Gesellschaft“) betrafen, waren unter anderem: 

• Neubesetzung des Vorstandsressorts EMEA  
Frau Dr. Katarzyna Mazur-Hofsäß ist mit Wirkung zum 1. September 2018 als 
für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zuständiges Mitglied des 
Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin bestellt worden. Frau 
Dr. Mazur-Hofsäß ist ausgebildete Ärztin und verfügt über 25 Jahre Erfahrung 
in den Sparten Medizin und Pharma. In den letzten fünf Jahren vor ihrer Bestel-
lung war sie Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich EMEA bei dem Medi-
zintechnikunternehmen Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

• Nachfolge im Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsrats   
Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Dieter Schenk in 
Nachfolge von Herrn Dr. Gerd Krick, der sein Mandat als Mitglied und Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA im Anschluss 
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an die ordentliche Hauptversammlung 2018 niedergelegt hat, zum neuen Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats sowie Herrn Rolf A. Classon in Nachfolge von Herrn 
Dr. Schenk zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ge-
wählt.  

• Ergänzung des Aufsichtsrats  
Vor dem Hintergrund des Ausscheidens von Herrn Dr. Krick aus dem Aufsichts-
rat ist Herr Prof. Dr. Gregor Zünd gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats 
bestellt worden. Die Bestellung erfolgte in Ausfüllung des Kompetenzprofils, das 
der Aufsichtsrat nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex für seine 
Zusammensetzung beschlossen hat. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, der 
Hauptversammlung am 16. Mai 2019 vorzuschlagen, Herrn Prof. Dr. Zünd für 
die Zeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 zum Mitglied des Auf-
sichtsrats zu wählen.  

Der Aufsichtsrat hat auch im vergangenen Geschäftsjahr alle Aufgaben wahrgenom-
men, die ihm durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung übertragen wurden. 
Dabei berücksichtigte er auch die Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex. Der Aufsichtsrat hat die persönlich haftende Gesellschafterin, die 
Fresenius Medical Care Management AG, im Rahmen seiner Verantwortung über-
wacht und ihren Vorstand regelmäßig beraten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind 
in ihrer Gesamtheit mit den Sektoren vertraut, in denen Fresenius Medical Care 
tätig ist.  

Gegenstand der Beratungen waren alle maßgeblichen Fragen der Geschäftspolitik, 
der Unternehmensplanung und der Strategie. Als Grundlage für seine Arbeit dienten 
dem Aufsichtsrat Berichte des Vorstands über den Gang der Geschäfte, die Renta-
bilität und Liquidität sowie über die Lage und Perspektiven der Gesellschaft und des 
Konzerns. Weitere Themen waren die Risikosituation und das Risikomanagement. 
Auf der Agenda standen außerdem Beratungen von Akquisitions- und Investitions-
vorhaben. Diese sowie auch alle übrigen bedeutenden Geschäftsvorgänge haben 
der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse ausführlich besprochen. Ferner hat der Auf-
sichtsrat auch im vergangenen Jahr überprüft, wie sich die Akquisitionen der Vor-
jahre entwickelt haben. Maßstab hierbei waren unter anderem die Planungen und 
Prognosen zum Zeitpunkt der jeweiligen Transaktion. Im Rahmen seiner gesetzli-
chen und satzungsmäßigen Zuständigkeit hat der Aufsichtsrat Beschlüsse gefasst.  
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Sitzungen 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden fünf zum Teil mehrtägige Sitzungen des Auf-
sichtsrats sowie mehrere Telefonkonferenzen statt. Kein Mitglied des Aufsichtsrats 
hat nur an der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse, denen 
es angehört, oder weniger teilgenommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Teil-
nahme der Mitglieder an den Sitzungen des Aufsichtsrats sowie an den Sitzungen 
und Telefonkonferenzen der Ausschüsse im vergangenen Geschäftsjahr:  

 
 

Aufsichtsrat 

Prüfungs- 
und Corpo-
rate-Gover-
nance-Aus-

schuss 

Nominie-
rungsaus-

schuss 

Gemeinsa-
mer Aus-

schuss 

Rolf A. Classon 

(Stellvertretender Vorsitzender des 

Aufsichtsrats seit dem 30. November 

2018) 

5/5 10/10 7/7 0/0 

William P. Johnston 5/5 10/10 - 0/0 

Dr. Gerd Krick  

(Vorsitzender und Mitglied des Auf-

sichtsrats bis zum 17. Mai 2018) 

3/3 5/5 0/0 0/01) 

Deborah Doyle McWhinney 

(Mit Wirkung zum 1. November 2018 

als Mitglied aus dem Aufsichtsrat 

ausgeschieden) 

4/4 7/9 - - 

Dr. Dieter Schenk  

(Seit dem 17. Mai 2018 Vorsitzender 

des Aufsichtsrats, zuvor stellvertre-

tender Vorsitzender des Aufsichts-

rats) 

5/5 - 7/7 - 

Pascale Witz 4/5 - - - 

Prof. Dr. Gregor Zünd 

(Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 

29. Oktober 2018) 

1/1 - - - 

 
1) Für die persönlich haftende Gesellschafterin 

Der Aufsichtsrat hatte regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand und wurde von die-
sem stets zeitnah und umfassend informiert. Zwischen den Sitzungen berichtete 
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der Vorstand dem Aufsichtsrat schriftlich. Während der Sitzungen wurde der Auf-
sichtsrat auch mündlich vom Vorstand informiert. Ergänzend hatte der Aufsichtsrat 
auch im vergangenen Jahr Kontakt mit Mitgliedern der oberen Führungsebene. Die 
Mitglieder des Vorstands standen dem Aufsichtsrat ferner für Rückfragen zur Ver-
fügung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – bis zum 17. Mai 2018 in Person von 
Herrn Dr. Krick, danach in Person von Herrn Dr. Schenk – hat außerhalb der Sit-
zungen steten Kontakt mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorsitzenden des 
Vorstands, gehalten. Bei wichtigen Anlässen und Ereignissen hat der Vorsitzende 
des Vorstands den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich informiert. In diesen 
Fällen setzte der Vorsitzende des Aufsichtsrats die übrigen Mitglieder des Aufsichts-
rats spätestens in der nächsten Sitzung hierüber in Kenntnis. Während des gesam-
ten Geschäftsjahres stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats auch in engem Kontakt 
mit den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrats. 

 

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat 

Einer der wesentlichen Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat waren auch 
im vergangenen Jahr strategische Überlegungen. Maßnahmen, die der Aufsichtsrat 
diskutierte, betrafen sowohl bereits bestehende als auch potentiell neue Geschäfts-
felder. Fresenius Medical Care will weiterhin stark im Kerngeschäft mit Dialysepro-
dukten und der Behandlung von Dialysepatienten wachsen. Wesentliche Bausteine 
hierfür sind der unlängst abgeschlossene Erwerb von NxStage Medical, Inc. und die 
im vergangenen Geschäftsjahr mit dem US-amerikanischen Medizinunternehmen 
Humacyte, Inc. eingegangene strategische, globale Partnerschaft, die es Fresenius 
Medical Care ermöglicht, das von Humacyte entwickelte menschliche  
azelluläre Blutgefäß HUMACYL nach behördlicher Zulassung exklusiv und weltweit 
zu vermarkten. Daneben hat Fresenius Medical Care im vergangenen Geschäftsjahr 
mehrere Akquisitionen vor allem in China getätigt und dort Beteiligungen an ver-
schiedenen Betreibern von Nieren- und Dialysezentren erworben. Diese Akquisitio-
nen sind ebenfalls wichtige strategische Schritte in der Geschäftsentwicklung von 
Fresenius Medical Care.  

Fresenius Medical Care hat im vergangenen Geschäftsjahr die Mehrheitsbeteiligung 
an Sound Inpatient Physicians Holdings, LLC vor dem Hintergrund der strategischen 
Weiterentwicklung des eigenen Angebots im Bereich Versorgungsmanagement in 
den USA veräußert.  
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Ebenfalls im Mittelpunkt der Beratungen des Aufsichtsrats standen erneut die Ge-
schäftsentwicklung, die Wettbewerbssituation und die Planungen des Vorstands in 
den einzelnen Regionen und Funktionen. Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche 
und Beratungen waren verschiedene umfangreiche Investitionsvorhaben, unter an-
derem die Errichtung einer neuen Fertigungslinie in der Fertigungsstätte am Stand-
ort Ogden, USA, für das Produkt freeflux von Fresenius Kabi. In gemeinsamen Be-
ratungen mit dem Vorstand wurden auch die Entwicklung der Produktionsmengen 
und deren Ausbau erörtert. Auch im vergangenen Jahr hat sich der Aufsichtsrat 
außerdem über die Systeme der Qualitätssicherung und über die Ergebnisse aus der 
Überprüfung der Produktqualität in den Fertigungsstätten informiert.  

Der Aufsichtsrat hat auch im vergangenen Geschäftsjahr die Entwicklung der Kos-
tenerstattung in den verschiedenen Gesundheitssystemen erörtert, insbesondere in 
den USA. Im Hinblick auf eine weiterhin angestrebte Steigerung der Effizienz und 
entsprechende Maßnahmen der Geschäftsleitung bereits in Vorjahren hat sich der 
Aufsichtsrat auch im vergangenen Jahr über den Erfolg der Maßnahmen zur Ver-
besserung der Kostensituation informiert. 

Eine Anleihe mit einem Volumen von 500 MIO € wurde im Berichtsjahr erfolgreich 
begeben.  

Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig über die Compliance des Unternehmens unter-
richten lassen. Auch Erkenntnisse der internen Revision flossen hierbei ein. Der Auf-
sichtsrat hat sich insbesondere fortlaufend und intensiv über die Verhandlungen mit 
dem U.S.-amerikanischen Department of Justice und der U.S.-amerikanischen 
Securities and Exchange Commission (SEC) zu den behaupteten Verstößen gegen 
Bestimmungen des U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“) oder anderer Anti-
Korruptionsgesetze informiert. 

Weiter hat sich der Aufsichtsrat mit seiner eigenen Zusammensetzung und Organi-
sation auseinandergesetzt. So wurden Herr Dr. Schenk in Nachfolge von Herrn 
Dr. Krick zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Herr Classon in Nachfolge 
von Herrn Dr. Schenk zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
gewählt. Der Aufsichtsrat hat in Ausfüllung des nach dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex für seine Zusammensetzung zu berücksichtigenden Kompetenz-
profils ferner beschlossen, dass Herr Prof. Dr. Zünd dem zuständigen Gericht in 
Nachfolge von Herrn Dr. Krick als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft vorge-
schlagen werden soll. 
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Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte Ausschüsse gebildet, die das Gesamtgremium 
bei dessen Überwachungs- und Beratungsaufgaben unterstützen. Die jeweiligen 
Ausschussvorsitzenden haben regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der 
Ausschüsse berichtet. Einzelheiten zu der Zusammensetzung der Ausschüsse des 
Aufsichtsrats finden sich in der Erklärung zur Unternehmensführung auf den Sei-
ten 119 ff. des Geschäftsberichts.  

 

Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss 

Das Audit and Corporate Governance Committee (der Prüfungs- und Corporate-
Governance-Ausschuss) tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr viermal. Außerdem 
fanden sechs Telefonkonferenzen statt. Sämtliche Mitglieder, insbesondere der Vor-
sitzende Herr William P. Johnston, sind Finanzexperten gemäß § 100 Abs. 5 AktG. 
Herr Johnston verfügt auch über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der An-
wendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren.  

Der Ausschuss befasste sich im vergangenen Jahr mit dem Jahres- und dem Kon-
zernabschluss, dem Gewinnverwendungsvorschlag und dem Bericht gemäß 
Form 20-F für die SEC. Er hat außerdem die Quartalsberichte mit dem Vorstand 
erörtert. Darüber hinaus hat er sich mit der Auswahl und der Unabhängigkeit des 
Abschluss- und Konzernabschlussprüfers befasst. Hierbei berücksichtigte er auch 
zusätzlich erbrachte Nichtprüfungsleistungen des Abschlussprüfers für den Konzern. 
Den Prüfungsauftrag für den Bericht gemäß Form 20-F, der den Konzernabschluss 
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) umfasst, hat ebenfalls 
der Ausschuss erteilt. Der Ausschuss verhandelte ferner die Honorarvereinbarung 
mit dem Abschlussprüfer. Besonders wichtige Prüfungssachverhalte bei der Prüfung 
des vergangenen Geschäftsjahres waren die Werthaltigkeit des Buchwertes der Fir-
menwerte und der langfristigen Finanzanlagen, die Bewertung der Steuerrückstel-
lungen sowie der Rückstellungen für die FCPA-bezogene Untersuchung und die Ver-
äußerung der Beteiligung an Sound Inpatient Physician Holdings, LLC. 

Darüber hinaus hat der Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss bereits im 
vergangenen Jahr und im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 („EU-
Abschlussprüferverordnung“) ein Ausschreibungsverfahren für die Abschlussprü-
fung für das Geschäftsjahr 2020 und folgende Geschäftsjahre eingeleitet. Der Auf-
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sichtsrat hat auf dieser Grundlage und im Einklang mit der Präferenz des Ausschus-
ses beschlossen, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft der ordentlichen Hauptversammlung 2020 als Abschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2020 sowie der ordentlichen Hauptversammlung 2019 als Prüfer für die 
etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen für das Ge-
schäftsjahr 2020, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2020 erstellt werden, 
vorzuschlagen. Der Ausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von unge-
bührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 
beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüfer-
verordnung auferlegt wurde.  

Vertreter des Abschlussprüfers haben an allen Sitzungen und Telefonkonferenzen 
des Ausschusses teilgenommen und die Mitglieder des Ausschusses über ihre Prü-
fungstätigkeit informiert. Außerdem haben sie Auskunft über die wesentlichen Er-
gebnisse ihrer Prüfung erteilt und für ergänzende Informationen zur Verfügung ge-
standen. Über die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Vorstands haben sie in 
deren Abwesenheit berichtet.  

Der Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss befasste sich mehrfach mit 
der Überwachung der Rechnungslegung und deren Prozess, mit der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Re-
visionssystems, mit der Abschlussprüfung sowie mit Compliance. In Bezug auf die 
Compliance des Unternehmens begleitete der Ausschuss unter anderem die zu be-
haupteten Verstößen gegen Bestimmungen des FCPA veranlasste und bereits im 
vergangenen Geschäftsjahr im Wesentlichen abgeschlossene Untersuchung. In die-
sem Zusammenhang befasste sich der Ausschuss auch mit der hierfür gebildeten 
Rückstellung sowie der Überprüfung der internen Kontrollprozesse. Der Abschluss-
prüfer hat im Zuge seiner Abschlussprüfung das interne Kontroll- und das Risiko-
managementsystem bezogen auf den Rechnungslegungsprozess sowie das Risiko-
früherkennungssystem geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass die persönlich haf-
tende Gesellschafterin die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen, insbe-
sondere zur Einrichtung eines Überwachungssystems, in geeigneter Weise getroffen 
hat, und dass das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fort-
bestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf das in-
terne rechnungslegungsbezogene Kontrollsystem und die Umsetzung der maßgeb-
lichen Bestimmungen des Sarbanes-Oxley Act hat er am 20. Februar 2019 einen 
uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt. Über größere Einzelrisiken hat der Vor-
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stand dem Ausschuss periodisch berichtet. Er hat den Ausschuss außerdem regel-
mäßig über die Compliance-Situation sowie über die Prüfungspläne und -ergebnisse 
der internen Revision unterrichtet.  

Der Ausschuss hat erneut die geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaften des 
Fresenius Medical Care-Konzerns zur Fresenius SE & Co. KGaA und deren verbun-
denen Unternehmen geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass diese Beziehungen den-
jenigen zwischen fremden Dritten entsprechen.  

Vom Ergebnis der Beratungen und Beschlussfassungen des Prüfungs- und Corpo-
rate-Governance-Ausschusses hat dessen Vorsitzender dem Aufsichtsrat regelmä-
ßig berichtet. 

Im Hinblick auf das Ausscheiden von Herrn Dr. Krick und Frau Deborah Doyle 
McWhinney aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft und somit zugleich aus dem Prü-
fungs- und Corporate-Governance-Ausschuss hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung 
am 11. Februar 2019 beschlossen, Frau Pascale Witz zum weiteren Mitglied des 
Ausschusses zu bestellen. 

 

Nominierungsausschuss 

Der Nominierungsausschuss der Gesellschaft erarbeitet Personalvorschläge des Auf-
sichtsrats und schlägt dem Aufsichtsrat der Gesellschaft geeignete Kandidaten für 
dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vor. Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr hat der Nominierungsausschuss siebenmal, auch per Telefonkonferenzen, ge-
tagt, um geeignete Kandidaten für die Nachfolge von Herrn Dr. Krick und Frau 
McWhinney zu identifizieren und dem Aufsichtsrat vorzuschlagen. 

Der Nominierungsausschuss ist mit der Identifikation von geeigneten Kandidaten 
für die Nachfolge von Frau McWhinney weit fortgeschritten und führt bereits Ge-
spräche mit einzelnen Kandidaten. Nach Abschluss seiner Vorbereitungen wird der 
Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat seinen Vorschlag unterbreiten. Der Auf-
sichtsrat beabsichtigt, der Hauptversammlung in Nachfolge von Frau McWhinney 
erneut eine Frau zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen oder, sofern ein solcher 
Wahlvorschlag vor Ablauf der hierfür maßgeblichen Frist nicht möglich sein sollte, 
dem zuständigen Gericht eine Frau zur Bestellung als Mitglied des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft vorzuschlagen. 
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Gemeinsamer Ausschuss 

Die Gesellschaft hat einen Gemeinsamen Ausschuss, dem zwei Repräsentanten der 
persönlich haftenden Gesellschafterin sowie zwei Mitglieder des Aufsichtsrats ange-
hören. Für bestimmte Angelegenheiten benötigt der Vorstand die Zustimmung des 
Gemeinsamen Ausschusses. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Gemeinsame 
Ausschuss nicht getagt, da hierfür keine Notwendigkeit bestand. 

 

Corporate Governance 

Der Aufsichtsrat hat erneut die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft und sich mit dem 
Informationsaustausch mit dem Vorstand sowie zwischen dem Aufsichtsrat und sei-
nen Ausschüssen befasst. Beanstandungen haben sich hierbei nicht ergeben.  

Zum Teil sind die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft zugleich Mitglieder 
des Aufsichtsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin. Das trifft zu für die 
Herren Classon, Johnston, Dr. Krick (Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats bis 
zum 17. Mai 2018) und Dr. Schenk. Herr Dr. Krick ist zudem Vorsitzender und Herr 
Dr. Schenk stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius Manage-
ment SE. Die Fresenius Management SE ist die persönlich haftende Gesellschafterin 
der Fresenius SE & Co. KGaA. Die Fresenius SE & Co. KGaA hielt zum Ende des 
vergangenen Geschäftsjahres 30,66 % der Aktien an der Gesellschaft. Sie ist zu-
gleich alleinige Aktionärin der Fresenius Medical Care Management AG. Herr 
Dr. Krick ist auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius SE & Co. KGaA. 

Berater- oder sonstige Dienstleistungsbeziehungen zwischen Aufsichtsratsmitglie-
dern und der Gesellschaft bestanden im Berichtsjahr nicht. An einzelne Gesellschaf-
ten der international agierenden Rechtsanwaltssozietät Noerr, zu deren Partnern 
Herr Dr. Schenk bis zum 31. Dezember 2017 zählte, wurden im Berichtsjahr für 
Rechtsberatungsleistungen, die im vierten Quartal des Jahres 2017 erbracht wur-
den, Honorare in Höhe von insgesamt rund 219 TSD € (zuzüglich Mehrwertsteuer) 
gezahlt. Der Aufsichtsrat stimmte den Beauftragungen und Zahlungen nach Vorlage 
detaillierter Informationen und nach entsprechender Empfehlung des Prüfungs- und 
Corporate-Governance-Ausschusses zu. Entsprechendes gilt für den Aufsichtsrat 
der Fresenius Medical Care Management AG. In diesen Abstimmungen enthielt sich 
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Herr Dr. Schenk jeweils der Stimme. Die Zahlungen wurden erst nach Zustimmung 
des Aufsichtsrats ausgeführt. 

Der Aufsichtsrat hat sich mit den Vorschriften des Deutschen Corporate Governance 
Kodex und deren Anwendung im Konzern beschäftigt. Nach Einschätzung des Auf-
sichtsrats stellt unter Berücksichtigung der Eigentümerstruktur die Anzahl von min-
destens drei unabhängigen Mitgliedern eine angemessene Zahl unabhängiger Mit-
glieder dar und gehört ihm und seinen Ausschüssen eine nach seiner Auffassung 
angemessene Zahl unabhängiger Mitglieder an. Unabhängig im Sinne des Deut-
schen Corporate Governance Kodex sind Herr Classon, Herr Johnston, Frau Witz 
und Herr Prof. Dr. Zünd (Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 29. Oktober 2018). 
Dasselbe galt für Frau McWhinney (mit Wirkung zum 1. November 2018 als Mitglied 
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden). Im Sinne der Regularien der SEC erachtete 
der Aufsichtsrat auch Herrn Dr. Krick (Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats 
bis zum 17. Mai 2018) als unabhängig. 

Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Auf-
sichtsrat hätten offengelegt werden müssen, sind nicht aufgetreten.  

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 14. März 2018 ein Kompetenzprofil für 
das Gesamtgremium beschlossen. Das Kompetenzprofil ist auf der Website der Ge-
sellschaft www.freseniusmedicalcare.com/de im Bereich „Über uns“ und dort im Ab-
schnitt „Aufsichtsrat“ abrufbar. Der Aufsichtsrat wird bei seinen Wahlvorschlägen 
an die Hauptversammlung die Ausfüllung des Kompetenzprofils anstreben. Über den 
Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils wird im Corporate Governance Bericht 
berichtet.  

Ausgehend von seinen Beratungen hat der Aufsichtsrat über die Entsprechenserklä-
rung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG beschlossen. 
Die Entsprechenserklärung wurde im Dezember 2018 veröffentlicht. Sie steht der 
Öffentlichkeit auf der Website der Gesellschaft www.freseniusmedicalcare.com/de 
im Bereich „Investoren“ und dort im Abschnitt „Corporate Governance“ dauerhaft 
zur Verfügung.  

Der Corporate-Governance-Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
des Aufsichtsrats findet sich zusammen mit der Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung auf den Seiten 119 ff. des Geschäftsberichts. Die Erklärung zur Unternehmens-
führung hat der Aufsichtsrat erörtert und in der Sitzung vom 12. März 2019 gebilligt. 
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Jahres- und Konzernabschluss 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
wurden nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht folgen § 315e HGB in Übereinstim-
mung mit den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht für 2018 wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
geprüft. Diese war durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Mai 2018 zum 
Abschlussprüfer gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt worden. Der Abschluss-
prüfer hat die genannten Unterlagen jeweils mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. Die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers lagen dem Prü-
fungs- und Corporate-Governance-Ausschuss sowie dem Aufsichtsrat vor. Der Prü-
fungs- und Corporate-Governance-Ausschuss hat den Jahres- und Konzernab-
schluss sowie die Lageberichte geprüft und dabei die Prüfungsberichte des Ab-
schlussprüfers und die Gespräche mit ihm in seine Beratungen einbezogen. Hierüber 
hat er dem Aufsichtsrat Bericht erstattet.  

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss 
und den Konzernlagebericht, jeweils für das vergangene Geschäftsjahr, ebenfalls 
geprüft. Die Unterlagen wurden ihm rechtzeitig zugeleitet. Mit dem Ergebnis der 
Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses durch den Abschluss-
prüfer erklärte sich der Aufsichtsrat einverstanden. Die Vertreter des Abschlussprü-
fers, die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, nahmen an den Verhandlungen 
des Aufsichtsrats über den Jahres- und Konzernabschluss teil. Sie haben dem Auf-
sichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet und standen für 
ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Auch nach dem abschließenden Ergebnis der 
eigenen Prüfung durch den Aufsichtsrat sind gegen den Jahresabschluss, den Lage-
bericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht keine Einwendungen zu 
erheben.  

Der Aufsichtsrat erörterte in der Sitzung vom 11. Februar 2019 den Entwurf des 
Berichts gemäß Form 20-F. Der Bericht gemäß Form 20-F wurde bei der SEC am 
20. Februar 2019 eingereicht. Er enthält neben anderen Angaben auch den Kon-
zernabschluss. 
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Der von der persönlich haftenden Gesellschafterin vorgelegte Jahresabschluss und 
der Lagebericht der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA sowie der Konzernab-
schluss und der Konzernlagebericht für das abgelaufene Geschäftsjahr sind vom 
Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 12. März 2019 gebilligt worden.  

Der Aufsichtsrat hat dem Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden 
Gesellschafterin zugestimmt, der eine Dividende von 1,17 € je Aktie vorsieht. 

 

Gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht 

Der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht der Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA wurde nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) erstellt und 
wird außerhalb des Lageberichts veröffentlicht. Fresenius Medical Care stellt ausge-
wählte nichtfinanzielle Informationen unter Bezugnahme auf den internationalen 
Nachhaltigkeitsstandard der Global Reporting Initiative (GRI) dar.  

Der Aufsichtsrat hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den gesonderten nicht-
finanziellen Konzernbericht durch einen externen Wirtschaftsprüfer prüfen zu las-
sen. Der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht wurde von der KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, einer betriebswirtschaftlichen Prüfung nach 
dem internationalen Standard zu Assurance-Aufträgen ISAE 3000 zur Erlangung 
einer begrenzten Sicherheit unterzogen. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat einen entsprechenden Vermerk erteilt.  

Der Aufsichtsrat hat den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht geprüft. Die 
Unterlagen wurden ihm rechtzeitig zugeleitet. Mit dem Ergebnis der betriebswirt-
schaftlichen Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit des gesonderten 
nichtfinanziellen Konzernberichts durch den Prüfer erklärte sich der Aufsichtsrat ein-
verstanden. Die Vertreter des Prüfers, die den Vermerk über die betriebswirtschaft-
liche Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterzeichnet haben, nah-
men an den Verhandlungen des Aufsichtsrats über den gesonderten nichtfinanziel-
len Konzernbericht teil. Sie haben dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergeb-
nisse ihrer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicher-
heit berichtet und standen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Auch nach dem 
abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung durch den Aufsichtsrat sind gegen 
den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht keine Einwendungen zu erheben. 
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Abhängigkeitsbericht 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat gemäß § 312 AktG für das vergangene 
Geschäftsjahr einen Bericht über ihre Beziehungen zur Fresenius SE & Co. KGaA 
und deren verbundene Unternehmen aufgestellt. Der Bericht enthält die folgende 
Schlusserklärung:  

„Bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unterneh-
men aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen hat die FMC-AG 
& Co. KGaA nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die 
Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder un-
terlassen worden sind, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine 
angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnah-
men getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.“  

Der Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss und der Aufsichtsrat haben 
den Abhängigkeitsbericht jeweils rechtzeitig erhalten und geprüft. Der Abschluss-
prüfer hat an den entsprechenden Sitzungen teilgenommen. Er hat über die we-
sentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und stand für ergänzende Auskünfte 
zur Verfügung. Am 19. Februar 2019 hat der Abschlussprüfer den Abhängigkeitsbe-
richt mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, 
dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den 
im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft 
nicht unangemessen hoch war, 3. bei den im Bericht aufgeführten Maß-
nahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die 
durch die persönlich haftende Gesellschafterin sprechen.“ 

Der Prüfungs- und Corporate-Governance-Ausschuss und der Aufsichtsrat teilen die 
Auffassung des Abschlussprüfers. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 
durch den Aufsichtsrat erhebt dieser keine Einwendungen gegen die Erklärung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin am Schluss des Berichts über die Beziehun-
gen zu verbundenen Unternehmen. 
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Veränderungen im Aufsichtsrat und Dank 

Herr Dr. Krick hat sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats nach 
dem Ende der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 niedergelegt. Herr Dr. Krick war 
nach Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 zunächst Vorstandsvorsitzender 
von Fresenius Medical Care und legte in dieser Funktion den Grundstein für den 
weltweiten Erfolg des Unternehmens. Zwei Jahre später übernahm er den Vorsitz 
des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Krick für seine geleistete, sehr 
wertvolle Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Unternehmens. 

Der Dank des Aufsichtsrats gilt auch Frau McWhinney, die mit Wirkung zum 1. No-
vember 2018 aus persönlichen und familiären Gründen aus dem Aufsichtsrat aus-
geschieden ist. Der Aufsichtsrat dankt ihr für ihren tatkräftigen und wertvollen Ein-
satz. 

Der Aufsichtsrat dankt schließlich auch den Mitgliedern des Vorstands sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns für ihren Einsatz. Herzlichen Dank 
für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete und auch in einem herausfordern-
den Umfeld weiterhin erfolgreiche Arbeit! 

 

Bad Homburg v.d. Höhe, den 12. März 2019 

Für den Aufsichtsrat 

 

 
 
gez. Dr. Dieter Schenk 

Vorsitzender 



 

Erklärung des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin  

der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,  
der Fresenius Medical Care Management AG,  

und des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA  
zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG 

 
Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fresenius Medical Care 
AG & Co. KGaA, der Fresenius Medical Care Management AG, (nachfolgend: der Vorstand) 
und der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erklären, dass seit Abgabe 
der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2017 den vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemach-
ten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex” 
(nachfolgend: der Kodex) in der Fassung vom 7. Februar 2017 seit deren Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger entsprochen wurde und auch zukünftig entsprochen wird. Lediglich den 
folgenden Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 wurde bzw. wird 
in der nachfolgend beschriebenen Weise nicht entsprochen:  
 
 
Kodex-Nummer 4.2.3 Absatz 2 Satz 6:  
Betragsmäßige Vergütungshöchstgrenzen  
 
Gemäß Kodex-Nummer 4.2.3 Absatz 2 Satz 6 soll die Vergütung der Vorstandsmitglieder 
insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen 
aufweisen.  
 
Von dieser Empfehlung wird abgewichen. Die Vorstandsverträge sehen nicht für alle Ver-
gütungsteile und folglich auch nicht für die Gesamtvergütung betragsmäßige Höchstgren-
zen vor. Die kurzfristige erfolgsbezogene Vergütung (der variable Bonus) ist der Höhe nach 
begrenzt. Für Aktienoptionen, Phantom Stock und Performance Shares als Vergütungsteile 
mit langfristiger Anreizwirkung sehen die Vorstandsverträge Begrenzungsmöglichkeiten, 
aber keine betragsmäßigen Höchstgrenzen vor. Die Festlegung betragsmäßiger Höchst-
grenzen für solche aktienbasierten Vergütungsteile widerspräche dem Grundgedanken, die 
Vorstandsmitglieder an den wirtschaftlichen Risiken und Chancen des Unternehmens an-
gemessen zu beteiligen. Fresenius Medical Care verfolgt stattdessen ein flexibles, den kon-
kreten Einzelfall berücksichtigendes Konzept. In Fällen außerordentlicher Entwicklungen 
der aktienbasierten Vergütung, die in keinem relevanten Zusammenhang mit den Leistun-
gen des Vorstands stehen, kann eine Begrenzung durch den Aufsichtsrat erfolgen. 
 
  
Kodex-Nummer 4.2.3 Absatz 4:  
Abfindungs-Cap  
 
Gemäß Kodex-Nummer 4.2.3 Absatz 4 soll bei Abschluss von Vorstandsverträgen darauf 
geachtet werden, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der 
Vorstandstätigkeit einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen 
nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungs-
vertrags vergüten. Für die Berechnung des Abfindungs-Caps soll auf die Gesamtvergütung 
des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche Ge-
samtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden.  
 
Von diesen Empfehlungen wird insoweit abgewichen, als die Anstellungsverträge für Mit-
glieder des Vorstands keine Abfindungsregelungen für den Fall einer vorzeitigen Beendi-
gung der Vorstandstätigkeit und damit insoweit auch keine Begrenzung der Höhe nach 
enthalten. Pauschale Abfindungsregelungen dieser Art widersprächen dem von Fresenius 
Medical Care im Einklang mit dem Aktiengesetz praktizierten Konzept, die Anstellungsver-
träge der Vorstandsmitglieder regelmäßig für die Dauer der Bestellungsperiode abzuschlie-
ßen. Sie würden auch einer ausgewogenen Einzelfallbetrachtung nicht gerecht.  



 

 
 
Kodex-Nummer 4.2.5 Absatz 3:  
Darstellung im Vergütungsbericht  
 
Gemäß Kodex-Nummer 4.2.5 Absatz 3 soll die Darstellung der Vergütung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder im Vergütungsbericht unter anderem die erreichbare Maximal- und 
Minimalvergütung variabler Vergütungsteile unter Verwendung entsprechender Musterta-
bellen enthalten.  
 
Fresenius Medical Care sieht in Abweichung von Kodex-Nummer 4.2.3 Absatz 2 Satz 6 
nicht für alle variablen Vergütungsteile und folglich auch nicht für die Gesamtvergütung 
betragsmäßige Höchstgrenzen vor. Insoweit kann der Vergütungsbericht nicht den Vorga-
ben des Kodex entsprechen. Fresenius Medical Care stellt das System und die Höhe der 
Vorstandsvergütung jedoch unabhängig davon umfassend und transparent im Rahmen des 
Vergütungsberichts dar. Der Vergütungsbericht wird Tabellen sowohl zum Wert der ge-
währten Zuwendungen als auch zum Zufluss im Berichtsjahr enthalten, die der Struktur 
und weitgehend auch den Vorgaben der Mustertabellen folgen. 
 
  
Kodex-Nummer 5.1.2 Absatz 2 Satz 3:  
Altersgrenze für Vorstandsmitglieder  
 
Gemäß Kodex-Nummer 5.1.2 Absatz 2 Satz 3 soll für Vorstandsmitglieder eine Alters-
grenze festgelegt werden. Fresenius Medical Care wird − wie in der Vergangenheit − auch 
künftig von der Festlegung einer Altersgrenze für Mitglieder des Vorstands absehen. Eine 
Befolgung dieser Empfehlung würde die Auswahl qualifizierter Kandidaten pauschal ein-
schränken.  
 
 
Kodex-Nummer 5.4.1 Absatz 2 und Absatz 4:  
Benennung konkreter Ziele zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats und deren 
Berücksichtigung bei Wahlvorschlägen  
 
Gemäß Kodex-Nummer 5.4.1 Absatz 2 und Absatz 4 soll der Aufsichtsrat konkrete Ziele 
für seine Zusammensetzung benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium 
erarbeiten. Für seine Zusammensetzung soll er im Rahmen der unternehmensspezifischen 
Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, 
die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Kodex-Nummer 5.4.2, 
eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Regel-
grenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) angemessen 
berücksichtigen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese Ziele 
berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgre-
mium anstreben. Der Stand der Umsetzung soll im Corporate Governance Bericht veröf-
fentlicht werden. Von diesen Empfehlungen wird teilweise abgewichen.  
 
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats muss sich am Unternehmensinteresse ausrichten 
und die effektive Überwachung und Beratung des Vorstands gewährleisten. Folglich kommt 
es grundsätzlich und vorrangig auf die Qualifikation des Einzelnen an. Der Aufsichtsrat wird 
bei der Beratung seiner Wahlvorschläge an die Hauptversammlung die internationale Tä-
tigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen 
Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Kodex-Nummer 5.4.2 und Vielfalt (Diversity) berück-
sichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium 
anstreben.  
 
Um im Unternehmensinteresse die Auswahl geeigneter Kandidaten nicht pauschal einzu-
schränken, beschränkt sich der Aufsichtsrat dabei aber auf die Verfolgung selbstgesetzter 



 

Zielgrößen für den Anteil von weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern und verzichtet insbeson-
dere auf eine Altersgrenze und auf eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer. Dem 
Aufsichtsrat sollen vielmehr auch Mitglieder mit langjähriger Erfahrung und damit in der 
Regel ältere Mitglieder angehören, damit ein ausgewogenes Verhältnis von Aufsichtsrats-
mitgliedern unterschiedlichen Alters und verschiedener Zugehörigkeitsdauer besteht.  
 
Der Aufsichtsrat hat nach der notwendigen eingehenden Vorbereitung ein Kompetenzprofil 
für das Gesamtgremium erarbeitet und am 14. März 2018 beschlossen. Seitdem berück-
sichtigt der Aufsichtsrat dieses Kompetenzprofil bei der Beratung seiner Wahlvorschläge 
an die Hauptversammlung und es wird folglich den entsprechenden Empfehlungen in Ko-
dex-Nummer 5.4.1 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 entsprochen. 
 
 
 
Bad Homburg v.d.H., im Dezember 2018  
 
Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der  
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,  
der Fresenius Medical Care Management AG, und  
Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
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